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Antrag 

der Abgeordneten Volker Bauer, Eric Beißwenger, Tanja Schorer-Dremel, Gerhard 
Eck, Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, Dr. Petra Loibl, Klaus Steiner, Martin 
Wagle CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Rainer Ludwig, Nikolaus Kraus, Benno Zierer, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert 
Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann und Fraktion  
(FREIE WÄHLER) 

Holzheizen I – In der Fortschreibung der Luftqualitäts-Richtlinie wird die Redu-
zierung der Feinstaubgrenzwerte beabsichtigt und damit die Nutzung von Holz 
als Brennstoff eingeschränkt 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird gebeten, dem Landtag zu berichten: 

1. In welchem Zeitraum und in welchem Umfang beabsichtigt die Europäische Union, 
die Luftqualitäts-Richtlinie zu novellieren? 

2. Ist beabsichtigt, die im September 2021 von der Weltgesundheitsorganisation ver-
öffentlichten Empfehlungen für gesundheitliche Luftqualitätswerte für Feinstaub, 
Stickstoffdioxid und Ozon in die Novellierung der europäischen Luftqualitäts-Richt-
linie aufzunehmen? 

3. Welche Auswirkungen sind für Bayern zu erwarten? 

4. Bestehen Bedenken, dass der für den Klimaschutz und die Energieversorgung 
wichtige Rohstoff Holz und Biomasse einer Beschränkung unterliegen kann? 

5. In welchem Umfang und in welchen Schritten werden die Landesparlamente an der 
rechtlichen Festsetzung der später folgenden Novellierung der betreffenden Bun-
desimmissionsschutzverordnung beteiligt? 

6. Wie bewertet es die Staatsregierung, wenn angesichts des russischen Angriffs-
kriegs gegen die Ukraine die Abhängigkeit Deutschlands von Rohstoffimporten aus 
Russland verringert werden soll und im Kampf gegen den Klimawandel CO2-Emis-
sionen auch im Wärmesektor weiter zügig gesenkt werden müssen, jedoch 

─ für den Klimawandel unerhebliche Feinstaubgrenzwerte bei der Energieerzeu-
gung (nicht aber dem Transport von Rohstoffen, vgl. Flüssiggas u. a. für urbane 
Stadtstaaten) als zusätzliches Kriterium bei der Überarbeitung der BEG-Förde-
rung (BEG = Bundesförderung für effiziente Gebäude) resultieren könnten, 

─ die aktuelle Unsicherheit die Pläne der Bundesregierung im Wärmesektor damit 
konterkariert würde und 

─ tausende sanierungswillige Bürger aktuell verunsichert zurückgelassen wer-
den? 



Drucksache  18/23617 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 2 

 

Begründung: 

Der Präsident des Umweltbundesamts hat bekanntgegeben, dass seine Behörde das 
Heizen mit Holz und Biomasse einzuschränken und schließlich völlig zu verhindern be-
absichtigt. Angesichts der Ukraine- und Gasversorgungskrise stellt Holz einen wichti-
gen Faktor bei der Brennstoffversorgung für den Energiebedarf und die Versorgungssi-
cherheit dar. Zudem stellt Holz und Biomasse als heimischer und regionaler Energielie-
ferant einen wichtigen Faktor beim Klimaschutz dar. 

Im Zuge der Novellierung der Luftqualitäts-Richtlinie ist es daher notwendig, dass die 
Staatsregierung auf die Bundesregierung und diese wiederum auf die Europäische 
Kommission einwirkt, damit eine ausreichend praktikable Abwägung zwischen den Be-
dürfnissen der Energieversorgung und des Gesundheitsschutzes getroffen wird. Die 
politische Abwägung zwischen diesen beiden gesellschaftlichen Gütern muss von den 
gewählten Volksvertretern getroffen werden und darf keine technokratische Vorgabe 
aus den Fachverwaltungen sein, da sie grundlegende Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger berührt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Volker Bauer, Eric Beißwenger, Tanja Schorer-Dremel 
u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Rainer Ludwig u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/23617 

Holzheizen I – In der Fortschreibung der Luftqualitäts-Richtlinie wird die Redu-
zierung der Feinstaubgrenzwerte beabsichtigt und damit die Nutzung von Holz 
als Brennstoff eingeschränkt 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Franz Josef Pschierer 
Mitberichterstatter: Martin Stümpfig 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bun-
des- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 63. Sitzung am 14. Juli 
2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Antrag in seiner 58. Sitzung am 11. Oktober 2022 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Kerstin Schreyer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Volker Bauer, Eric Beißwenger, Tanja Schorer-Dremel, 
Gerhard Eck, Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, Dr. Petra Loibl, Klaus Steiner, 
Martin Wagle CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Rainer Ludwig, Nikolaus Kraus, Benno Zierer, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert 
Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann und Fraktion  
(FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/23617, 18/24794 

Holzheizen I – In der Fortschreibung der Luftqualitäts-Richtlinie wird die  
Reduzierung der Feinstaubgrenzwerte beabsichtigt und damit die Nutzung von 
Holz als Brennstoff eingeschränkt 

Die Staatsregierung wird gebeten, dem Landtag zu berichten: 

1. In welchem Zeitraum und in welchem Umfang beabsichtigt die Europäische Union, 
die Luftqualitäts-Richtlinie zu novellieren? 

2. Ist beabsichtigt, die im September 2021 von der Weltgesundheitsorganisation ver-
öffentlichten Empfehlungen für gesundheitliche Luftqualitätswerte für Feinstaub, 
Stickstoffdioxid und Ozon in die Novellierung der europäischen Luftqualitäts-Richt-
linie aufzunehmen? 

3. Welche Auswirkungen sind für Bayern zu erwarten? 

4. Bestehen Bedenken, dass der für den Klimaschutz und die Energieversorgung 
wichtige Rohstoff Holz und Biomasse einer Beschränkung unterliegen kann? 

5. In welchem Umfang und in welchen Schritten werden die Landesparlamente an der 
rechtlichen Festsetzung der später folgenden Novellierung der betreffenden Bun-
desimmissionsschutzverordnung beteiligt? 

6. Wie bewertet es die Staatsregierung, wenn angesichts des russischen Angriffs-
kriegs gegen die Ukraine die Abhängigkeit Deutschlands von Rohstoffimporten aus 
Russland verringert werden soll und im Kampf gegen den Klimawandel CO2-Emis-
sionen auch im Wärmesektor weiter zügig gesenkt werden müssen, jedoch 

─ für den Klimawandel unerhebliche Feinstaubgrenzwerte bei der Energieerzeu-
gung (nicht aber dem Transport von Rohstoffen, vgl. Flüssiggas u. a. für urbane 
Stadtstaaten) als zusätzliches Kriterium bei der Überarbeitung der BEG-Förde-
rung (BEG = Bundesförderung für effiziente Gebäude) resultieren könnten, 

─ die aktuelle Unsicherheit die Pläne der Bundesregierung im Wärmesektor damit 
konterkariert würde und 
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─ tausende sanierungswillige Bürger aktuell verunsichert zurückgelassen wer-
den? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen bitte ich anzuzei

gen. – Stimmenthaltungen bitte ich anzuzeigen. – Stimmenthaltung des Herrn Kolle

gen Klingen (fraktionslos). Herr Swoboda (fraktionslos) hat sich bisher nicht geäußert. 

– Auch eine Enthaltung. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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